
 
 

Gemeindeverwaltung, Postfach 18, 3615 Heimenschwand 

Tel. 033 453 80 40 

E-Mail: gemeinde@buchholterberg.ch 

www.buchholterberg.ch 

GESUCH PARKPLATZRESERVATION 

 

Antragstellende Person / Verein:  ________________________________________________________  

 

Verantwortliche Person:  ________________________________________________________________  
erreichbar während Anlass 

Adresse & PLZ Ort:  _____________________________________________________________________  

 

Mobile:  ________________________________________________________________________________  

 

E-Mail:  ________________________________________________________________________________  
Versand Bewilligung 

Anlass & Datum:  _______________________________________________________________________  

 

Reservation von:  __________________________  Reservation bis:  __________________________  
Datum & Zeit Datum & Zeit, max. 3 Tage ansonsten Entscheid GR notwendig 

 

Bitte alle Parkplätze ankreuzen, welche reserviert werden möchten: 

 Parkplatzzone Schibistei ganz (Viehschauparkplatz + Schützenparkplatz), CHF 120.00 pro Tag 

 Parkplatz Schibistei Viehschauparkplatz, CHF 80.00 pro Tag 

 Parkplatz Schibistei Schützenparkplatz, CHF 40.00 pro Tag 

 Parkplatz Dorf (Pflastersteine), CHF 50.00 pro Tag 

 

 Hiermit wird ein Gesuch um Kostenbefreiung gestellt, da es sich um einen kulturellen oder ge-

meinnützigen Anlass handelt. 

 

 Hiermit wird bestätigt, dass die Bedingungen und der Plan Parkplatzreservation akzeptiert und 

zur Kenntnis genommen werden. 

 

Ort, Datum:  ___________________________________________________________________________  

 

Unterschrift antragstellende Person:  _____________________________________________________  

 

➔ Gesuch ist möglichst frühzeitig bei der Gemeindeverwaltung Buchholterberg einzureichen! 

 

 

Durch Gemeindeverwaltung Buchholterberg auszufüllen 

Gesuch bewilligt?  ja  nein 

 

Heimenschwand,  ___________________  

 

Unterschrift Gemeindeschreiberei:  ______________________________________________________  

 

Einwilligung Ressortleiter Sicherheit notwendig?  ja  nein 

 

Heimenschwand,  ___________________  

 

Unterschrift Ressortleiter Sicherheit:  ______________________________________________________  

 

 Gesuch Kostenbefreiung akzeptiert ➔ Entscheid GR vom:  _____________________________   



 
 

Gemeindeverwaltung, Postfach 18, 3615 Heimenschwand 

Tel. 033 453 80 40 

E-Mail: gemeinde@buchholterberg.ch 

www.buchholterberg.ch 

BEDINGUNGEN PARKPLATZRESERVATION 

Die hier aufgeführten Bedingungen stützen sich auf das Ortspolizeireglement und die Parkplatz-

verordnung der Gemeinde Buchholterberg und dienen zur Orientierung der antragsstellenden 

Person und als ergänzende Hinweise betreffend die Weiterverarbeitung des Gesuches. 

 

Versand Bewilligung 

Die Bewilligung wird an die im Gesuch angegeben E-Mail gesendet. Zusätzlich erhalten folgende 

Personen das bewilligte Gesuch per E-Mail, je nachdem welcher Parkplatz es betrifft. Die an-

tragsstellende Person erklärt sich damit einverstanden, dass die Angaben auf dem Gesuchsfor-

mular an die folgenden Personen weitergeleitet werden dürfen. 

 

 Werkhof Buchholterberg, werkhof@buchholterberg.ch 

 Gemeinderatsmitglied Ressort Betriebe, betriebe@buchholterberg.ch 

 Gemeinderatsmitglied Ressort Sicherheit, sicherheit@buchholterberg.ch 

 LDL-Security, info@ldl-security.ch 

 Tertianum Schibistei, schibistei@tertianum.ch 

 Buchholterberg Schützen, praesident@buchholterberg-schuetzen.ch 

 Bluemehöck, info@blueme-hoeck.ch 

 Kirchgemeinde, info@kirche-heimenschwand.ch 

 

Kostenbefreiungsgesuch 

Gemäss Art. 32 der Parkplatzverordnung können kulturelle und gemeinnützige Anlässe von der 

Übernahme der Kosten für die Reservation befreit werden. Sie können entweder ein separates 

Kostenbefreiungsgesuch beilegen oder auf dem Gesuch Parkplatzreservation direkt ankreuzen, 

dass Sie den Gemeinderat um Kostenbefreiung ersuchen. Bei einem Antrag um Kostenbefreiung 

muss das Gesuch zusätzlich dem Gemeinderat unterbreitet werden, weshalb die Bearbeitung 

länger dauern kann. 
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PLAN PARKPLATZRESERVATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auflagen 

Je nach Parkplatz gibt es verschiedene Auflagen, welche 

eingehalten werden müssen. 

 

Parkplatz Dorf 

 Die beiden Mieterparkplätze neben dem Volg sind un-

bedingt freizuhalten. 

 Ein Parkplatz (unten rechts) ist für den Blueme Höck re-

serviert. 

 Die Durchfahrt für die STI muss gewährleistet sein. 

 Es müssen acht Parkplätze auf dem Postplatz entlang 

der Strasse für den Volg freigehalten werden. 

 Es muss ein Parkdienst durch den Benützer organisiert 

werden. 

 

Parkplatz Schibistei Viehschauparkplatz 

 Es muss eine Parkplatzreihe für die Tagestouristen und 

Besuchenden des Tertianum Schibistei freigehalten 

werden. 

 

Parkplatz Schibistei Schützenparkplatz 

 Der Parkplatz kann nur reserviert werden, wenn am ge-

wünschten Datum kein Anlass der Buchholterberg 

Schützen stattfindet. 

Parkplatz Dorf 
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